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A.  Allgemeines 

Zweck 	1 
	

Das  in der  Kantonalen Ü berbauungsordnung (KUe0) "S tandplatz für Fah- 
rende Lochmatte, E rlach" bezeichnete Gebiet dient dem befristeten Aufent-
halt  von  S chweizerischen Fahrenden während  des  Winterhalbjahres.  

Wirkungsbe-
reich 

S tellung zur 
Grundordnung  
der  E inwoh-
nergemeinde 
E rlach 

Inhalt Ü ber-
bauungsplan  

2 	Der  Geltungsbereich  der  KUe0 umfasst  den  im Ü berbauungsplan festgeleg-
ten  Perimeter. 

3 	1  Die  KUe0 gilt, soweit  und  solange  der  S tandplatz dem befristeten Aufent-
halt  von  S chweizerischen Fahrenden dient.  

2  In der  übrigen Zeit kommen  die  Bestimmungen  des  Baureglements  der  
E inwohnergemeinde  E rlach  vom  11.04.2012 (Ziff. 611 -631), der  kommu-
nale Uferschutzplan  E rlach  Nr.  1  vom  11.04.2012  (S ektor  E 2  und  S ektor  F ),  
sowie ergänzend das  Camping-R eglement  der  E inwohnergemeinde  E rlach  
vom  29.06.1978  zur Anwendung.  

4 	Im Ü berbauungsplan werden verbindlich festgelegt: 

• S ektor E rschliessung und S anitäranlage 
- E rschliessungsbereich S tellplätze 

Parkierungsbereich 
- S anitäranlage 

befestigte F lächen 
- Infrastruktur Abfall 
- Barriere (Kette und Polier) 

Informationstafel 
- Abwasserentsorgung 
- Bäume 
- E infriedung 

• S ektor S tellplätze 
- S chotterrasen S tellplätze 
- E rschliessungsbereich S tellplätze 
- Grünbereich 
- S tromanschluss (mit S tromzähler) 

Bäume 
- E infriedung  

5 	1  Die  Nutzung erfolgt als S tandplatz für  den  befristeten Aufenthalt  von  
S chweizerischen Fahrenden während  des  Winterhalbjahres.  

2  Die  maximale Belegung ist auf acht Wohneinheiten beschränkt. E ine 
Wohneinheit dient einer Familie und kann mehrere (Wohn-)Wagen und Fahr-
zeuge umfassen.  

3  E s  sind ausschliesslich  mobile  Wohneinheiten zulässig.  

4  Zulässig ist ausserdem stilles Gewerbe.  

5  E s  gilt  die  Lärm-E mpfindlichkeitsstufe  II.  

B.  Nutzung  

Art  und  Mass 
der  Nutzung 
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Aufenthalts—  	6 	Die  Aufenthaltsdauer  der  S chweizerischen Fahrenden ist auf das Winterhalb—  
dauer 

	

	jahr  (in der  R egel Oktober bis März) beschränkt  (in  Abhängigkeit  des  Betriebs  
des  Campingplatzes).  

C .  Bauten und Anlagen 

S ektor  "E r—  	7 
schliessung  
und  S anitäran—
!age"  

Im S ektor "E rschliessung  und  S anitäranlage  n  sind zulässig: 

• erforderliche sanitäre E inrichtungen 
(inkl. S anierung bestehender Bauten  und  Anlagen ohne E rweiterung, 
d.h. eingeschossiger  Bau  von max. 25.00 m2  Gebäudefläche, Gesamt—
höhe  max. 3.00  m)  

• E rschliessungsanlagen 
• Barriere (Kette  und  PoIler) 
• Parkplätze 
• untergeordnete Anlagen für  die  Wasser—   und  E lektroversorgung sowie 

Abfallentsorgung 
• E infriedung 
• Inform  ationstafel  

2  Zusätzliche Hochbauten und Terrainveränderungen sind nicht zulässig. 

S ektor "S tell—  	8 	1  Im S ektor "S tellplätze" sind zulässig: 
plätze" 	• erforderlicher S chotterrasen für S tellplätze 

• E rschliessungsanlagen 
• E lektro— , Wasser— , Abwasserleitungen 
• S tromanschlüsse 
• E infriedung  

2  Hochbauten und Terrainveränderungen sind nicht zulässig. 

D.  E rschliessung 

Zufahrt 	9 	1  Die  Zufahrt zum S tandplatz erfolgt ab S tadtgraben über  den  Parkplatz  des  
Gemeindecampings E rlach.  

2  Der  Zugang zum Areal  des  S tandplatzes mit Motorfahrzeugen wird mit einer 
Barriere (Kette und PoIler) geregelt. 

Parkierung 	10 1  Die  Parkierung hat auf dem im S ektor 'E rschliessung und S anitäranlage" 
bezeichneten Parkierungsbereich geordnet zu erfolgen.  

2  Die  im S ektor "E rschliessung und S anitäranlage" festgelegten befestigten 
F lächen sind freizuhalten. 

Werkleitungen  11  E rforderliche neue Werkleitungen und Anschlüsse erfolgen  in  Absprache mit  
den  zuständigen Werken. 
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E .  Umgebungsgestaltung 

Bepflanzung 
und 
E infriedung  

12 1  Die  im Ü berbauungsplan bezeichnete Bepflanzung mit Bäumen und Grün—
bereichen dient  der  Gliederung und Abgrenzung  des  Areals sowie als Le—
bensraum für standorttypische Pflanzen—  und Tierarten.  

2  Die  Bepflanzung ist durch  die  E inwohnergemeinde E rlach zu erhalten, 
sachgerecht zu pflegen und nötigenfalls zu ersetzen.  

3  E s  sind standortheimische Baum—  und Gehölzarten zu wählen.  

4  Die  im Ü berbauungsplan bezeichnete E infriedung dient als S ichtschutz und 
darf eine Gesamthöhe  von 2.30  m  erreichen.  

F .  Weitere Bestimmungen 

Gewässer—  	13  Das E inleiten  von  verschmutztem Abwasser hat bei  der  dafür vorgesehenen 
schutz 	S telle bei  der  S anitäranlage zu erfolgen. 

Beleuchtung 	14 1  Die  Beleuchtung  des  Areals ist auf  die  fest installierten Leuchten  bel  der  
S anitäranlage und individuelle,  mobile  Leuchten bei  den  Wohneinheiten be—
schränkt. 

2  S cheinwerfer sind nicht zulässig  

Kosten 
	

15 Der  Kanton Bern trägt alle Kosten, welche durch  die  E rrichtung  des  S tand—  
platzes entstehen. 

Betrieb und 	16 Der  Betrieb  des  S tandplatzes soll kostendeckend erfolgen und  den  periodi—  
Unterhalt 	schen Unterhalt decken. 

Wegfall  der 	17  Fällt  der  Zonenzweck gemäss Artikel  1  definitiv weg, wird  die  vorliegende 
Nutzung 	KUe0 durch Beschluss  der  Direktion für Inneres und J ustiz aufgehoben. Ab 

diesem Zeitpunkt gelten  die  dannzumal rechtskräftigen Vorschriften  der  bau—
rechtlichen Grundordnung (inkl. Uferschutzplanung und  Camping— R egle—
ment)  der  E inwohnergemeinde E rlach. 

Inkrafttreten 	18 Die  KUe0 und  die  vorliegenden Ü berbauungsvorschriften treten mit dem 
rechtskräftigen Beschluss durch  die  Direktion für Inneres und J ustiz  in Kraft.  
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